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1 Goltungrb.roich und Andrrung dicaor
Ge.chäflrbodioeurg6n

1.1 Für alle V€rträge der Genossenschaft mit Vertragspartnern
(Unternehmer und Verbraucher, im Rahmen des Waren- und
Dienstleistungsgeschäfts, auch für zukünttige, sind - talls keine
abweichenden Sonderbedingungen vereinbart worden sind - aus
schließlich die nachstehenden Bedingungen maßgobend. Die Un-
wirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen
nicht. Das Gleiche gilt, wenn einzelne Bedingungen nicht Vertrags-
bestandteil werden.
1.2 Anderungen dieser Geschäftsbedingungen werdan dem Ver'
tragspartner in Textform bekannt gegeben. Sie gelten als ge'
nehmigt, wenn der Vertragspartner nicht in lextform Widerspruch
erhebt. Auf diese Folge wird ihn die Genossenschaft bei der Be'
kanntgabe besonders hinweisen. Der Venragspartner muss den
Widerspruch innerhalb von sechs Wochsn nach Bekanntgabe der
Anderungen an die Genossenschaft absenden.
1.3 Für die nachfolgend genannten Sparten gelten vorrangig fol-
gende Sonderbedingungen in der jeweils gültigen Fassung:

- Saatgutr Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingung6n für Saatgut
nach dem Saatgutverkehrsgesetz mit Ausnahme von fflanzkar-
toffeln und Zuckerrübensaatgut (AVLB Saatgut),

- Kartoffeln: Deutsche Kartoffelgeschäftsbedingungen, Berliner
Vereinbarungen,

- Getreide/Raps: Einheitsbedingungon im Deutschen Getreidehan'
del,

- Futtermittel: Einheitsbedingungen im Deutschen Getreidehandel,
sofern nicht abweichende Regelungen in Futtermittelschluss-
scheinen vereinbart wurden,

- Agrartechnik:
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Liefer!ng von neuen
und gebrauchten Motorgeräten, landwirtschaftlich6n Maschin6n,
Geräten und Bedarfsgegenständen an g€worbliche Kundon,
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Ausführung von lnstand-
setzungsarbeiten an Motorgeräten, landwirtschaftlichen Maschin6n,
Geräten und Bedarfsgegenständen für gewerbliche Kunden,
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von neuen
und gebrauchten Motorqeräten, landwirtschaftlichen Maschinen,
Geräten und Bedarfsgegenständen an Vsrbraucher,
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Auslührung von ln-
standsetzungsarbeiten an Motorgoräten. landwirtschaftlachen l',Ia-
schjnen, Geräten und Bedarfsgegenständen an Verbraucher,

2 Vcrtragaabschlu.3
Wenn Verträge mit Unternehmern vorbehaltlich schriftlicher oder
fernschriftlicher Bestätigung abgeschlossen werden, ist der lnhalt
des Bsstätigungsschreibens der Genossenschaft maßgebend,
sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht.
3 Koottoll6 dor Ab.ochnung
Von der Genossenschaft erstellte Abrechnungen sind vom
Untornehmer unverzüglich auf ihre Richtigkeit, insbesondere im
Hinblick auf den ausgewiesenen Umsatzsteuersatz, zu überprüfen.
Eeanstandungen oder der Ausweis eines unrichtigen Umsatzsteuer-
satzos sind der Genossenschaft binnen 14 Tagen ab Zugang der
Abrechnung in Textform mitzuteilen. Sollte die Genossenschaft bin-
nen der 14-tägigen Frist keine Mitteilung des Unternehmers erhal-
ten, ist der von der Genossenschaft ausg€wiesene Umsatzsteuer-
satz maßgeblich. B€i Verletzung der Mitteilungspflacht ist der
Unternehmer der Genossenschaft nach den gesetzlichen Vorschril-
ten zum Schadensersatz verpflichtet.
4 Zahlung
4.1 Falls nichts anderes vereinban ist, hat die Zahlung bei Liete-
rungen und Leistungen der Genossenschaft ohne jeden Abzug un
verzüglich nach Rechnungserhalt zu erfolgen. Bei Lieferung bzw.
Leistung 6uf Ziel wird das Zahlungsziel nach dem Datum der
Lieferung bzw Leistung berechnet.
4.2 Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung
gestattet und gilt auch dann nur erfüllungshalber.
4.3 Diskontspesen und Einzugsspesen gehen zulasten des Käufers;
sie sind sofort fällig.
4.4 Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht der Zugang des Schecks bei
der Genossenschaft, sondern erst seine endgültige Einlösung als
Zahlung.

I Gegebenenialls weitere Bedingungen eLnselze.

4,5 Der Vertragspartner der Genossenschaft kann nur mit solchen
Gegenansprüchen aufrechnen, die von der Genossenschaft nicht be-
stritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Vertragspartner
der Genossenschaft kann ein Zurückhaltungsrecht, das nicht auf dem'
selben rechtlichen Verhältnis beruht, nicht ausüben.
4.6 lm Falle einer Zahlung im SEPA-Basis- oder Firmenlastschrifwer'
fahren benachrichtigt di€ Genossenschaft den Vertragspartner beiein
maliger SEPA-Lastschrift und bei jeder SEPA-Dauerlastschrift mit
wechselnden Beträgen spätestens einen Werktag vor Lastschriftein
zug übor diesen. Bei erstmaliger SEPA-Dauerlastschrift mit gleichblei-
benden B€trägen benachrichtigt die Genossenschaft den Vertrags-
partner spätestens einen Werktag vor der ersten Lastschrift über den
ersten Lastschrifteinzug und die Folgoein/u9e.

5 Kontokoront
5.1 Alle aus der Geschäftsverbindung entstehend6n gegenseitigen
Forderungen könn6n, soweit dies gesondert vereinbart wird, an ein
Kontokorrentkonto eingestellt werden, für das die Bestimmungen
der 5§ 355 ff. HGB gelten. Für die Geschäftsverbindungen mit Land-
wirten gilt das Kontokorrent als vereinbart.
5.2 Auf dom Kontokorrentkonto werden die Forderungen der Ge-
nossenschaft mit 9 Prozentpunkten über dem Basaszinssau verzinst.
5.3 Die Kontoauszüge der Genossenschaft per 31.03., 30.06., 30.09.
und 31.'12. ieden Jahres gelton als Rechnungsabschlüsse. Der Saldo
gilt als anerkannt, wenn der Kontoinhaber nicht innerhalb von sechs
Wochen sait Zugang des RechnunQsabschlusses Einwendungen
e.hebt. Die Genossenschaft wird bei Ubersendung ct6s Rechnungs.
abschlusses hierauf besonders hinweisen- Gesetzliche Ansprüche
bleiben unberilhrt
6 Pr.irfc.t..tzung
Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, ist die Ge,
nossenschaft berechtigt, den Preis nach billigem Ermessen f6stzu
setzen.

7 H.ftung
7.'1 Schad6nsersatzansprüche des V6rtragspartners, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, insbasondere wegen Verletzung von Pflichten
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind aus-
geschlossen.
7.2 Dies gilt nicht, soweit gasetzlich zwingend gehaftet wird, insbe-
sond€re in Fällen
- der Arglist, des Vorsatzes und d€r groben Fahrlässigkeit,
- der V€rl6tzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
- der Ubernahme einer Garantie, z. B. für das Vorhandensein einer

Eiqenschaft,
- der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder

dor Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
7.3 Schadensersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten sind auf den vertragstypischen, vorhor
sehbaren Schaden beschränkt.
7.4 Sow€it die Haftung ausgeschlossen oder besch.änkt ist, gilt
dies auch lür die persönliche Haftung der Angestellten, Mitrrbeitet
Vertreter und Erfüllungsgehillen dor Genossenschatt.
7.5 Eine Anderung d€r Beweislast zum Nachteil des Vertrags-
partners ist mit den vorstehenden Rogglungen nicht verbunden.
8 Mäng.lanaprücho
Die Genossenschaft haftet für Mängelansprüche, ausgenommen in
den Fällen der §§ 309 Nr. 7 Buchst. a und b,438 Abs. 1 Nr. 2 und
634a Abs. 1 Nr. 2 BGB ein Jahr. Für Verbraucher gilt diese Frist nur
beim Verkauf gebrauchtot beweglicher Sachen. Gegenübor Unter-
nehmern ist die Haftung für Mängelansprüche bei gebrauchten
Sachen, außer in den Fällen des § 309 Nr 7 Buchst. a und b BGg,
ausgeschlossen. Die Genossenschaft haftet gegenüber Unterneh-
mern nur für öffentliche Außerungen, insbesondere Werbung, die
sie zu eigenen Zwecken eingesetzt oder ausdrücklich in den Vertrag
einbezogen hat.

9 Erfllllungrort, G.richtt.tand. anwandbaroa R6cht
9.1 Die Geschäftsräume der Genossenschaft sind für beide Teile
Erfüllungsort, wenn der Kunde Kaufmann ist, oder os sich bei ihm
um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffent-
lach'rechtliches Sondervermögen handelt oder sich sein Wohnsitz
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bef indet.
9.2 lst der Kunde Kaufmann oder handelt es sich bei ihm um eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen, so kann die Genoss6nschaft am Gerichts-
stand des Erfüllungsortes klagen und nur an diesem Gerichtsstand
verklagt werden.

x Raiffeisen



9.3 Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle
Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden, der Unternehmer ist,
und der Genossenschaft, und zwar auch dann, wenn der
Rechtsstreit im Ausland geführt wird.

Für Lieferungen der Genossenschaft gelten zusätzlich die
Regelungen der Ziffern 1O bis 16.
1O Lieferung
10.1 Die Genossenschaft ist berechtigt, auch Teillieferungen zu
erbringen, wenn dies für den Vertragspartner zumutbar ist. lst Liefe-
rung auf Abruf vereinbart, so hat der Vertragspartner innerhalb
angemessener Frist abzurufen.'
10.2 Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche Maß-
nahmen, Betriebsstilllegung, Streik, extreme Witterungsverhältnis-
se (2, B. Sturm, Hagel, Trockenheit, Hoch- oder Niedrigwasser) oder
ähnliche Umstände - auch bei Lieferanten der Genossenschaft -
unmöglich oder übermäßig erschwert, so wird die Genossenschaft
für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkung von der
Lieferpflicht frei. Dies berechtigt die Genossenschaft auch, vom
Vertrag zurückzutreten, wenn und soweit ihr ein Festhalten am
Vertrag nicht mehr zumutbar ist. lm Fall der Nichtbelieferung oder
ungenügenden Belieferung der Genossenschaft seitens ihrer Vor-
lieferanten ist die Genossenschaft von ihren Lieferungsverpflich-
tungen gegenüber Unternehmern ganz oder teilweise entbunden.
Dies gilt nur dann, wenn sie die erforderlichen Vorkehrungen zur
Beschaffung der von ihr zu liefernden Ware getroffen hat und ihre
Vorlieferanten sorgfältig ausgewählt hat. Sie verpflichtet sich, in
diesem Fall ihre Ansprüche gegen den Lieferanten auf Verlangen an
den Unternehmer abzutreten. ln diesem Fall bleibt der Unternehmer
zur Gegenleistung nach Maßgabe von § 326 Abs. 3 BGB verpflich-
tet. Die Genossenschaft wird den Unternehmer über den Eintritt der
oben genannten Ereignisse und die Nichtverfügbarkeit unverzüglich
unterrichten und im Fall des Rücktritts die Gegenleistungen des Un-
ternehmers unverzüglich erstatten.
10.3 Transportkostenerhöhungen, Tarifänderungen, Eisgang,
Hoch- oder Niedrigwasserzuschläge können von der Genossen-
schaft dem Kaufpreis zugeschlagen werden. Gegenüber Verbrau-
chern gilt dieses nur, wenn die Lieferung später als vier Monate
nach Vertragsabschluss erfolgt.
10.4 Bei Versand an Unternehmer trägt dieser die Gefahr; dies gilt
auch bei frachtfreier Lieferung und im Streckengeschäft.
10.5 Eine mit dem Unternehmer vereinbarte Anlieferung setzt eine
mit schwerem Lastzug befahrbare und von der Witterung unbeein-
trächtigte Anfuhrstraße bzw. Lieferstelle voraus. Verlässt das Liefer-
fahrzeug auf Weisung des Unternehmers die befahrbare Anfuhr-
straße. so haftet dieser für auftretende Schäden. Kosten, die durch
die Unbefahrbarkeit der Anfuhrstraße oder Lieferstelle entstehen,
trägt der Unternehmer in seiner Eigenschaft als Käufer. lst bei An-
lieferung die Lieferstelle nicht besetzt, sodass der Empfang der
Lieferung nicht quittiert werden kann, wird Zeitpunkt urid Ort der
Lieferung durch Unterzeichnung des Lieferscheins vom Fahrer
dokumentiert.
1l Verpaekung
Die Ware wird in handelsüblicher Weise auf Kosten des Unterneh-
mers verpackt. Leihverpackungen sind vom Vertragspartner unver-
züglich zu entleeren und in einwandfreiem Zustand zurückzugeben
- vom Unternehmer frachtfrei. Sie dürfen nicht mit anderen Waren
gefüllt oder anderweitig verwendet werden.
12 Mängelrügen
12.1 Rügen wegen offensichtlich mangelhafier oder offensichtlich
abweichender Beschaffenheit der Ware oder wegen Lieferung einer
offensichtlich anderen Ware als der bestellten können vom Unter-
nehmer nur unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche
nach Empfang der Ware bzw. nachdem der Mangel offensichtlich
wurde, geltend gemacht werden.
12.2 Bei verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den
Unternehmer nur zur Herabsetzung des Kaufpreises. Bei änderen
als verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den Unter-
nehmer nur zum Verlangen auf Nacherfüllung; ioweit eine solche in
angemessener Zeit nicht erreicht werden kann oder aufgrund der
Beschaffenheit der Ware unmöglich ist, hat der Unternehäer wahl-
weise ein Recht zum Rücktritt oder zur Herabsetzung des Kauf-
preises. Die Regelungen des § 478 BGB bleiben unberü-hrt.
12.3 Der Unternehmer muss die Ware sofort nach Eingang auf
Sach-mängel, z. B. Menge, Oualität, Beschaffenheit prüfe; u;d ist
verpflichtet, offe-nsichtliche Mängel auf der Empfangsquittung zu
vermerken. lm Ubrigen gilt im Verhältnis zu Unternähmern i377
HGB. Be_schädigungen auf dem Transport berechtigen der Genos-
senschaft gegenüber nicht zur Annahmeverweigerung.
13 Leistungsstörungen
13.1. Der Kaufpreis wird sofort fällig, rr.renn der Vertragspartner die
Zahlung des Kaufpreises endgültig verweigert. DieselSe Rechtsfol-
ge tritt ein, wenn der vertragspartner bei-vereinbarten Ratenzah_
lungen mit einem eine Rate übersteigenden Betrag in Verzug ist und
wenn der rückständige Betrag mindestens 10 % des gesamtän Kauf-
preises ausmacht. Die Genossenschaft kann im Falle der endgülti-
gen Verweigerung der Zahlung des Kaufpreises auch ohne Set-zung
einer Nachfrist die Erfüllung des Kaufvertrages ablehnen und Ersati
allerentstandenen Kosten, Auslagen sowie Entschädigung für Wert-
minderung verlangen.

1..2 BeiAnnahmeverzug des Vertragspaftners kann die Genossen-
schaft die Ware auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners bei sich
oder einem Dritten lagern oder in geeigneter Weise auf Rechnung
des Vertragspartners verwerten, ohne dass es hierzu einer Ankün-
digung bedarf.
13.3 Die Genossenschaft kann die sofortige Bezahlung aller Forde-
rungen verlangen und Lieferungen von Vorauszahlung oder Leis-
tung einer Sicherheit abhängig machen, wenn eine wesentliche
Verschlechterung der Vermögens- oder Einkommensverhältnisse
des Vertragspartners oder bei ihm eine erhebliche Vermögens-
gefährdung eintritt.
'!4 Eigentumsvorbehalt
14.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kauf-
preises Eigentum der Genossenschaft. Gegenüber Unternehmern
gilt dies auch für alle Forderungen, die die Genossenschaft aus der
Geschäftsverbindung mit dem Unternehmer gegen diesen hat oder
künftig erwirbt. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei vertragswidri-
gem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere wenn der Ver-
tragspartner mit der Zahlung in Verzug ist, nach angemessener Frist-
setzung vom Vertrag zurückzutreten.
14.2 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Waren, die im Eigentum
des Vertragspartners oder eines Dritten stehen, untrennbar ver-
mischt, vermengt oder verbunden, so erlangt die Genossenschaft
Miteigentum an der einheitlichen Sache zu einem Anteil, der dem
Wert ihrer Vorbehaltsware im Verhältnis zu dem Wert der mit dieser
vermischten Ware im Zeitpunkt der Vermischung, Vermengung
oder Verbindung entspricht.
14.3 Durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt die
Genossenschaft das Eigentum an der neuen Sache zu einem Anteil,
der dem Wert ihrer Vorbehaltsware entspricht; der Vertragspartner
verwahrt diese für die Genossenschaft.
14.4 Der Vertragspartner hat die der Genossenschaft gehörenden
Waren auf deren Verlangen in angemessenem Umfang gegen die
üblichen Risiken auf seine Kosten zu versichern und lni die Ver-
sicherungsansprüche abzutreten. Die Genossenschaft ist auch be-
rechtigt, die Versicherungsprämien zulasten des Vertragspartners zu
leisten.
14.5 Der Unternehmer ist zur Weiterveräußerung der Ware, auch
der dlrch Vermischung, Vermengung, Verbindung, Verarbeitung
oder Bearbeitung hergestellten Ware, nur im Rahmen seines ord--
nungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Zu anderen Verfü-
gungen über diese Ware, insbesondere zur Verpfändung oder Si-
cherungsübereignung. ist er nicht befugt.
14.6 Der Unternehmer tritt sämtliche Forderungen aus der Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware oder der aus diäser durch Be- oder
Verarbeitung hergestellten Ware schon jetzt an die Genossenschaft
ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen. die an die Stelle der
Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware
entstehen. Von den Forderungen aus der Veräußerung von Waren,
an denen die Genossenschaft durch Vermischung, Vermengung
oder Verbindung Miteigentum erworben hat, tritt dör Unternehmei
scho_n jetzt einen erstrangigen Teilbetrag, der dem Miteigentums-
anteil der Genossenschaft an den veräußerten Waren entspricht, an
die Genossenschaft ab. Veräußert der Unternehmer Waren, die im
Eigentum oder Miteigentum der Genossenschaft stehen, zusam-
men mit anderen nicht der Genossenschaft gehörenden Waren zu
einem Gesamtpreis, so tritt der Unternehmer schon letzt einen dem
Anteil der Vorbehaltsware entsprechenden erstrangigen Teilbetrag
dieser Gesamtforderung an die Genossenschaft ab.
14.7 Der Unternehmer ist zur Einziehung der abgetretenen For-
derungen aus dem Weiterverkauf ermächiigt. Die Genossenschaft
kann diese Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen, wenn der
Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt,
Zahlungsverzug besteht, lnsolvenzantrag geatellt ist oder Zahlungs-
einstellung oder Zwangsvollstreckungsmäßnahmen Dritter voräe- *
gen. Er hat der Genossenschaft auf Veilangen die Schuldner der ab- 

o-"
getretenen Forderungen zu benennen, diesen die Abtretung
anzuzeigen oder der Genossenschaft die Abtretungsanzeigen ausl
zuhändigen- _Solange der Unternehmer seinen ZaFlungsvärpflich-
tungen nachkommt, wird die Genossenschaft die Abträtung nicht
offenlegen. Ubersteigt der realisierbare Wert der für die Genässen_
schaft bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen ins-
gesamt um mehr als 10 %, so ist die Genossenschaft auf Ve-rlangen
cjes Unternehmers insoweit zur Freigabe von Sicherungen näch
ihrer Wahl verpflichtet.
15 Rücksendekosten im Fernabsatzgeschäft

mit Verbrauchern
Der Verbraucher hat im Falle der Ausübung seines Widerrufsrechts
die regelmäßigen Kosten der Rücksendun§ der Ware zu tragen.
15 Wertarsatzpflicht im Fernabsatzgeschäft

mit Verbragchern
Der Verbraucher hat im Falle der Ausübung seines Widerrufsrechts
Wertei,satz zu leisten, soweit der Wertverluit auf einen Umgang mit
den Waren zurückzuführen ist, der zur prüfung der Beschjfferiheit,
der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht not-
wendig war.
-l 7 Verbraucherstrsitboilegung
Die Genossenschait nimmt nicht an einem Streitbeilegungsver_
iahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil und r-st 6ierzu
auch nicht verpflichtet.


